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Antrag 

der Abgeordneten Christoph Maier, Stefan Löw, Richard Graupner, Jan Schiffers 
und Fraktion (AfD) 

Anhörung zur rechtspolitischen Weiterentwicklung bayerischer Asylpolitik   

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Ausschuss für Verfassung, Recht, Parla-
mentsfragen und Integration federführend und gegebenenfalls unter Beteiligung weite-
rer Ausschüsse möglichst zeitnah eine Sachverständigenanhörung zu rechtlichen 
Grundlagen des Kirchenasyls sowie der zukünftigen rechtspolitischen Weiterentwick-
lung der Asylpolitik durchzuführen. 

 

 

Begründung: 

Angesichts des ukrainisch-russischen Krieges und des dadurch hervorgerufenen zu-
nehmenden Flüchtlingsstromes in die Mitgliedstaaten der EU, sind grundlegende recht-
liche Aspekte der Asylpolitik neu zu beleuchten und bedarfsgerecht anzupassen. Ins-
besondere das Kirchenasyl als rechtsunsicheres Instrument vollziehbar ausreisepflich-
tige Asylbewerber vor rechtsstaatlicher Behandlung zu schützen, muss hierbei über-
dacht werden. Allerdings wird auch die gerechte und angemessene Verteilung von 
Flüchtlingen aus der Ukraine zwischen den EU-Staaten sowie innerhalb Deutschlands 
an Bedeutung gewinnen. 

Die Sonderrolle, die hierbei den etablierten Kirchen als Fürsprecher für Asylbewerber 
zuerkannt wird, stellt eine klare Behinderung bzw. Verzögerung rechtsstaatlicher Ver-
fahren dar. Insbesondere in Bayern, wo nach Nordrhein-Westfalen die meisten bekann-
ten Kirchenasylfälle gewährt werden, ist daher der transparente Umgang rechtlicher 
Gegebenheiten, auch im Hinblick auf die überwiegenden Fälle mit Dublinbezug zu ge-
währleisten. Aus dem Urteil (Az.: 4 OLG 13 Ss 54/18) vom 03.05.2018 des Oberlandes-
gerichts München geht hervor, dass das Kirchenasyl kein nach geltender Rechtsord-
nung anerkanntes Rechtsinstitut ist und somit die Grundlage für den Anspruch auf Er-
teilung einer Duldung (Rn. 23 – 24 und 36 – 38) fehlt. Auch wird darauf verwiesen, dass 
weder durch Eintritt in ein Kirchenasyl noch die Untätigkeit der Ausländerbehörde zum 
Wegfall einer Strafbarkeit wegen unerlaubten Aufenthalts gemäß § 95 Abs. 1 Nr. 2c 
Aufenthaltsgesetz (AufenthG) (Rn. 19) führt. Die Fortsetzung dieser Praxis stellt daher 
– gleichwohl der Motive der Kirchen – die Zerschlagung des Legalitätsprinzips dar. 

Des Weiteren müssen rechtliche Grundlagen erörtert und etabliert werden, die mit eu-
ropäischem Recht vereinbar sind und die übereinstimmende Forderung der EU-Innen-
minister nach einem wirksamen Abschiebemechanismus für abgelehnte Flüchtlinge auf 
ein rechtlich sicheres Fundament stellt 1. Außerdem ist der konsequente Grenzschutz 
als ein wichtiger Bestandteil u. a. zur Vermeidung von Sekundärmigration zu beraten, 
sodass sich die vorrangig monetäre Migration nach Deutschland und Bayern nicht fort-
setzt und remigrationspolitische Konzepte ausgearbeitet und umgesetzt werden kön-
nen. 

                                                           
1 https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-will-abschiebungen-beschleunigen-17241925.html 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Antrag der Abgeordneten Christoph Maier, Stefan Löw, Richard Graupner u.a. 
und Fraktion (AfD) 
Drs. 18/22721 

Anhörung zur rechtspolitischen Weiterentwicklung bayerischer Asylpolitik   

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Christoph Maier 
Mitberichterstatter: Karl Straub 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 
und Integration federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 81. Sitzung am  
2. Juni  2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Christoph Maier, Stefan Löw, Richard Graupner, Jan 
Schiffers und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/22721, 18/23519 

Anhörung zur rechtspolitischen Weiterentwicklung bayerischer Asylpolitik   

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Karl Freller



Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Vorab ist aber noch über zwei Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge

sondert abzustimmen.

Zunächst lasse ich über die Listennummer 7 der Anlage zur Tagesordnung abstim

men, den Antrag betreffend "Diversität im Kulturbereich I: Diversitätskriterien für den 

Bayerischen Filmpreis entwickeln" auf Drucksache 18/22231. Der federführende Aus

schuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung emp

fiehlt Zustimmung in folgender Fassung: "Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

schriftlich zu berichten, wie bei der Besetzung der Jury bzw. Auswahlausschüsse Di

versitätskriterien stärker berücksichtigt werden können."

Wer dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in dieser Fassung zustim

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der GRÜ

NEN, der CSU, der FREIEN WÄHLER und der SPD. Gegenstimmen bitte ich anzuzei

gen. – Das sind die Fraktionen der AfD und der FDP sowie der fraktionslose 

Abgeordnete Swoboda. Stimmenthaltungen? – Der fraktionslose Abgeordnete Klin

gen. Damit ist dem Antrag zugestimmt.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nun komme ich zur Gesamtabstimmung 

über die Liste.

(Zurufe)

– Entschuldigung. Es gibt noch einen zweiten Antrag zur Abstimmung, die Listennum

mer 5: Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Susanne Kurz 

und anderer und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) "Diversität im Kulturbereich II: 

Diversitätskriterien für bayerische Filmfördermittel entwickeln", Drucksache 18/22216. 
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Der federführende Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und 

Digitalisierung empfiehlt Zustimmung in folgender Fassung: "Die Staatsregierung wird 

aufgefordert, schriftlich zu berichten, wie bei der Filmförderung Diversitätskriterien 

stärker berücksichtigt werden können."

Wer dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in dieser Fassung zustim

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die GRÜNEN, die SPD, 

die FREIEN WÄHLER, die CSU. Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – Das sind die 

FDP und die AfD sowie die beiden fraktionslosen Abgeordneten Klingen und Swobo

da. Damit ist der Antrag angenommen.

Jetzt kommen wir zur Gesamtabstimmung über die Liste. Hinsichtlich der jeweiligen 

Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die 

Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der GRÜNEN, der SPD, der 

FREIEN WÄHLER, der CSU, der FDP, der AfD. Gegenstimmen? – Stimmenthaltung

en? – Die beiden Fraktionslosen haben nicht mitgestimmt. Gut, dann ist das so. Damit 

übernimmt der Landtag diese Voten.
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